
Der Landrat verwies auf die Vorlage vom 31.08.2018 und stellte fest, dass der Kreisausschuss 
den Vorschlag zur Verwendung des noch nicht weiter geleiteten Vermögensanteils („Restmittel“) 
aus dem Verfahren zur Liquidation des Schullandheimvereins zur Kenntnis nimmt. 
 
 


